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über die Festlegung þfnes im Zusammenhanþ bebauten Ortsteiles
der ortsgemeinde St. Julian für das Gebiet ttsiedlungrr

vom 3. Februar 1995

Der ortsgemeinderat St. Julian hat aufgrund des S 34 Àbs- 4

Satz 1 Nrn. 2 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) von 08. Dezem-
ber L986 (BGBI. I S. 2253), zuletzt geändert durch Gesetz vom
8. April Lsgt (BGBI. r s. 766') in verbindung nit S 24 der
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GenO) von J-4. Dezember
1,973 (GVBI. S. 4L9, BS 2O2O-L), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 02. Nov. 1"993 (GVBI. S. 5L8) am 24. Mai L994 folgende Sat-
zung beschl-ossen, die nach Durchführung des Ànzeigeverfahrens
gemäß S 22 Abs. 3 BauGB hiermit bekanntqemaeht wird:

Die Grundstticke Parzellen-Nrn . 1,527 /L ' 1529, 1530, l-53L t L532 ,
1533, L533/L, L534, l-535, ]-536, J-537 ' L538, L539, L54O und L54J.
sowie die im beiliegenden Lageplan gekennzeichneten TeiIflächen
der Parzetlen-Nrn. 1-542, 1-553 und L527 der Gemarkung St. Julian
werden als im Zusarnmenhang bebauter Ortsteil genäß S 34 BauGB
festgelegt.

Gernäß S 9 Abs. l- Nrn. 20 und 25 BauGB wird festgeseLzl, daß zvr
Einbindung des Ortsteites in die Landschaft die an der Nordost-
seite des Gebietes vorhandenen Obstbaumbestände erhalten blei-
ben sollen. Erfotgt aufgrund einer Bebauung oder einer sonsti-
gen Umnutzung ein Eingriff in diese Bestånde, so ist dieser
durch landschaftspflegerische Maßnahmen auszugtLeichen. Dieser
Ausgleich erfolgt durch die Anlegung eines Pflanzstreifens ent-
lang der Grenze der zu bebauenden F1äche zum Außenbereich hin,
welcher mit einheimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen
ist. Dabei soIl je 1-0 m Pflanzstreifen mindestens ein hochstlim-
miger Baum gepflanzt werden. Die vorzunehmenden Begrtinungsmaß-
nahmen sind durch detailtierte Eingrünungspläne, welche zusam-
men mit den Bauantragsunterlagen zur Genehmigung vorzulegen
sind, nachzuweisen. Für die in Geltungsbereich der Satzung ge-
legenen bereits bebauten Grundstücke und Grundstticksteile gilt
das Gebot der Eingrünung zum Außenbereich hin a1s unverbindli-
che Enpfehlung.
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Der Erlaß der Satzung erfolgt in Kenntnis des Vorhandenseins
der Kreisstraße Nr. 26 und der von ihr ausgehenden Emissionen.
Forderungen der Grundstücksei-gentümer gegen den Baulastträger
der Kreisstraße ldegen Immissionsschutzmaßnahrnen im Zusammenhang
mit der Festregung des Gebietes als im zusamnenhang bebauter
Ortsteil sind ausgeschlossen.

.54

Der irn S l- dieser satzung als im Zusammenhang bebauter ortsteil
festgelegte Bereich ist aus dem beigefügten Lageplan ersicht-
lich. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

ss

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentl ichung inKraft

st. Julian, den 0 3, Feb, f335
Für die Ortsgemeinde St. Julian
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Verfahrensvermerke:

l-. Gemäß s 34 Àbs. 5 BaucB wurde den betroffenen Bürgern Ger_e_genheit zur sterrungnahrne gegeben. Zu di-ese,n z"åãr Iag derEntwurf d:I.Satzung in der-Zéit von 29. Oktober L992 biseinschliegrich t. óe=ãr¡"r Lggz im--'oienstgebäude derVerbandsgerneindeverwaltung Lauterecken zur Einsichtnahme undErörterung öffentr-ich aus. Auf die öffentriche Àuslegung unddie Geregenheit zur stårr,r.,gnanmã wúrae durch ortsübricheBekanntmachung am 28. oktobé= igé2"ñi"g"riãÀä".- -'

2- Den berührten- Trägern öffentricher Berange wurde nit schrei_
3:l.vom 

6- oktobel 
''ggz 

Gelegenheit-zur stellungnahme gege-

3- Àus der Bürgerschaft h¡aren keine Bedenken und Anregungen ge_gen den satzungsentwurf vorgebracht worden. Die ster_lungnah_men der berührten Träger öfÉentriãner Ber_ange wurden in dersitzung des ortsgemeiñaerates st. .rùii.r, am z. Juni 1993 be_handelt' Das gesðhlugergebnis wuraã-den rachbãnéiaen, welcheÄnderung.r'r dgl^qut7""g-verrangt rràiten, mit schreiben vom24. Februar j,994 mitgãteilt.
Nachdem der satzungsentwurf nach der Beteiligung der betrof_fenen Bürger und dér berührte"-rraõã, öffentÍi-ñ.; Berangegeändert rylg",.erforgte in der-t;íi-vom 2 . tr.ârz r_ee4 biss- Àprit L994 eine erñeute au"i"õùnõ. Auf die erneute öf_rentliche Àuslesuns und _aie eãiãõåüñåit 

""r-stãiïi.,qrrn*"zum satzungsentwurf wurde durch óii"t¡uricne eãkãnntrnacnungam o2- rrrärz Lee4 hingewiesen. oie-¡ãitinrtãn T;:ü;; örfenrli_cher Berange wurden ñit scnreiben 
"ð, z¿. Februar 1994 vonder erneuten öffentrichen- Àusregung unterrichtet. rm Rahrnendieser erneut,en öffentricn"n-ÃùËil;";g wurden vom straßen_bauamt Kaisersrautern ninwenaüü;;";äqen den satzungsentwurfvorgetragêDr über deren gerücksí"ntíg"trg der ortsgemeinderatam 24- lfai L994 entschieden hat. D;;-Beschlußergebnis wurde

t;Trifr"ßenbauanr ¡nir schreiber, *'ãr-zo. Juni *,é+ rnirge-

4- Diese satzung wurde in der öffentlichen sitzung des ortsge_meinderates von st. Jurian am 24. Irrai Lgg4 rnit folgenderMehrheit.beschlossen: :

Gesetzliche Zahl der Ratsrnitgl
Ànwesende Ratsrnitglieder
Für die Satzung nã¡en gestimrnt
Gegenstimmen
Stinmenthaltungen

ieder: l_5
1,2
1L

0
L

+ 1

Ratsmitglieder

5 Diese Satzung wurde an 20. Juni L9g4 gemäß S 22 Abs. 3
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7. Bei der Bekanntmachung der Satzung wurde darauf hingewiesen,
daß

a) nach S 21-5 Abs. L Nrn. 1 und 2 des Baugesetzbuches

L. eine Verletzuhg der in S 2t-4 ÀbS. l_ Satz 1Nrn. j_ u.
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und

2. Mängel der Àbwägung

unbeachtlÍch sind, Ì^renn sie nicht, in Färren der Nr. i-
innerharb eines Jahres, in Fällen der Nr. 2 innerharb von
sieben Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wordeñ sind; dabei
ist der sachverhalt, aei aie veiretzung oder den Manger
begründen soll, darzulegen.

b) s 24 Àbs. 6 der Geneindeordnung für Rheinland-pfalz
(Gemo) vom 3L. Januar L994 (cvBl. i.993 s. 5l-B und cvBr.
L994, S. L53 BS 2O2O-1,) z

2

rrSatzungen, die unter Verletzung
FormvorschrifÈen dieses Gesetzes
Gesetzes zustande gekommen sind,
Bekanntmachung a1s von Ànfang an
men. Dies gilt nicht, hrenn

L. die Bestimmungen über die örtentrichkeit der sitzung,
die Genehmigung,die Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Àblauf der in Satz 1 genannt,en Frist die
Äufsichtsbehörde den Beschruß beanstandet oder jenand
die verretzung der verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwartung unter Bezeichnung
des sachverhalts, der die verretzung begründen sorl,schriftlich geltend gemacht hat,

Hat jenand eine verretzung nach satz 2 Nr. 2 geltend ge-
machtr so kann auch nach Abrauf der in satz L genannten
Frist jedermann diese Verletzung geltend macheñ.

von Verfahrens- oder
oder auf Grund dieses
gelten ein Jahr nach der
gültig zustande gekom-

t1 3. }'lärz l$95St. Julian, den
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